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32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §4 Abs4 Z4;

EStG 1988 §4 Abs4 Z4;

Beachte

Serie (erledigt im gleichen Sinn):2002/14/0031 E 22. Oktober 2002 2002/14/0032 E 22. Oktober 2002

Rechtssatz

Die ursprüngliche Formulierung, wonach ein Betrag "bis zu 5 vH der abgesetzten Aufwendungen für die Entwicklung

oder Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller ErAndungen" steuerfrei belassen werden kann, schloss die

Rechtsansicht, auf die Frage der Absetzbarkeit als Betriebsausgaben komme es nicht an, aus. Mit dem

Abgabenänderungsgesetz 1985, BGBl. Nr. 557/1985, wurde der Forschungsfreibetrag auf 12 % angehoben und ein

erhöhter Forschungsfreibetrag von bis zu 18 % geschaDen. Mit dem EStG 1988, BGBl. Nr. 400/1988, entAel das

Aktivierungswahlrecht und es verblieben nur die nach altem Recht vorgesehenen Forschungsfreibeträge für die

Entwicklung und Verbesserung volkswirtschaftlich wertvoller ErAndungen. Aus den Erläuterungen zu § 4 Abs. 4 EStG

1988, 621 der Beilagen NR 17. GP 65, geht die Absicht des Gesetzgebers hervor, die Voraussetzungen für die

Inanspruchnahme der Forschungsfreibeträge inhaltlich grundsätzlich unverändert zu belassen. Schon die

Entstehungsgeschichte des § 4 Abs. 4 EStG zeigt somit, dass der BegriD der "Forschungsaufwendungen" keine

Legaldefinition darstellt, sondern -

wie dies die Abgabenbehörde zu Recht aus § 20 Abs. 2 EStG 1988 (§ 12 Abs. 2 KStG 1988) abgeleitet hat - all jene

Aufwendungen erfasst, die als Betriebsausgaben abzugsfähig und nicht ausdrücklich als Bemessungsgrundlage des

Forschungsfreibetrages ausgenommen sind.
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